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Regeste

Sozialhilfe | Sozialhilfe: Aufforderung zum Wohnungswechsel, Weisungen betreffend
vertrauensärztliche Untersuchung und Arbeitsantritt Die Anforderungen an Anträge und
Begründung der Beschwerdeschrift sind nur knapp erfüllt (E. 1.2). Rechtsgrundlagen der
wirtschaftlichen Hilfe im Allgemeinen sowie der Wohnkosten und der Weisungen im
Besonderen (E. 2). Mit oder ohne Berücksichtigung des Mietzinses einer Untermieterin
liegen die Wohnkosten der Beschwerdeführerin und ihrer Tochter deutlich über dem
Maximalmietzins. Die Weisung, eine günstigere Wohnung zu suchen, ist zu bestätigen; die
Beschwerdeführerin darf demnach anngewiesen werden, ihren Mietvertrag auf den
nächsten vertraglich vorgesehenen Termin ab Rechtskraft dieses Entscheids zu kündigen
(E. 3.2). Angesichts sich widersprechender Arztzeugnisse ist nicht zu beanstanden, dass die
Sozialbehörde eine vertrauensärztliche Untersuchung der Arbeitsfähigkeit anordnete (E.
4.2). Die Anordnung des Antritts der zumutbaren Arbeit ist zu bestätigen (E. 5.2).
Abweisung der Beschwerden

Erwägungen

E. 3
Zunächst wehrt sich die Beschwerdeführerin gegen die Weisung, eine günstigere Wohnung
zu suchen (Verfahren VB.2008.00108).

E. 3.1
Die Sozialkommission wies die Beschwerdeführerin an, eine günstigere Wohnung zu
suchen und ihren Mietvertrag per Ende Juni 2008 zu kündigen. Zur Begründung verwies sie
auf ihren Beschluss vom 26. November 2007, gemäss welchem die neuen
Mietzinsgrenzwerte mit einer Übergangsfrist von sechs Monaten auch auf die laufenden
Fälle angewendet werden. Der Bezirksrat erwog, die Reduktion der Mietzinsgrenzwerte,
welche die Beschwerdeführerin nicht grundsätzlich in Frage gestellt habe, seien nicht zu
beanstanden, da sich diese nach den entsprechenden Werten der benachbarten Stadt Zürich
richteten. Der Mietzins von Fr. 1'850.- liege weit über dem neuen Grenzwert für einen
Zweipersonenhaushalt von Fr. 1'300.-. Auf Grund des von der Beschwerdeführerin geltend
gemachten Untermietverhältnisses müsse von einem Dreipersonenhaushalt ausgegangen
werden, weshalb der Beschwerdeführerin und ihrer Tochter zwei Drittel des Grenzwertes
für einen Dreipersonenhaushalt (2/3 x Fr. 1'500.- = Fr. 1'000.-) zu vergüten wäre. Somit
betrage der Mietzins nahezu das Doppelte des Grenzwerts. Derart hohe Mietkosten
erschwerten die Ablösung der unterstützten Personen von der Sozialhilfe und würden die
Gefahr der finanziellen Überlastung bzw. Verschuldung bergen. Die Sozialkommission
habe die Beschwerdeführerin zu Recht angewiesen, ihren Mietvertrag per 30. Juni 2008 zu



kündigen und eine günstigere Wohnung zu suchen, zumal einem Umzug weder persönliche
noch gesundheitliche Gründe entgegenstünden; solche seien von der Beschwerdeführerin
auch nicht geltend gemacht worden. Die Beschwerdeführerin macht – wie bereits vor dem
Bezirksrat – geltend, sie habe seit 2005 eine Untermieterin, welche zwei bis drei
Wochenenden pro Monat oder drei bis fünf Tage pro Woche bei ihr wohne und dafür
Fr. 440.- monatlich bezahle. Die Differenz zum Grenzwert von Fr. 1'300.- betrage nur Fr.
110.- und damit weniger als 10 % des Grundbedarfs. Die Sozialkommission habe seit 2004
um ihren Mietzins gewusst; es sei unverständlich und falsch, dass sie dies jetzt bemängle.

E. 3.2
Die Sozialberatung wies die Beschwerdeführerin bereits mit Schreiben vom 22. Januar
2004 auf den deutlich zu hohen Mietzins hin. Die Sozialkommission beschloss am 5. Juli
2004, den Mietzins von Fr. 1'850.- noch bis Ende September 2004 zu übernehmen, danach
nur noch Fr. 1'400.-, und wies die Beschwerdeführerin an, eine günstigere Wohnung zu
suchen oder sich um einen Untermieter zu bemühen. Sie hielt fest, dass die Miete den
Maximalmietzins um Fr. 450.- monatlich übersteige. Demnach wusste die
Beschwerdeführerin schon seit mehreren Jahren um den deutlich zu hohen Mietzins. Durch
die Senkung der Maximalmietzinse hat sich der Abstand von Fr. 450.- auf Fr. 550.-
vergrössert. Auch wenn die Einnahmen aus der Untermiete berücksichtigt werden, besteht
noch eine Differenz von Fr. 410.- (= Fr. 1'850.- – Fr. 440.- – Fr. 1'000.-), denn mit dem
Bezirksrat wäre in diesem Fall von einem Dreipersonenhaushalt auszugehen, so dass die
anrechenbaren Wohnkosten für die Beschwerdeführerin und ihre Tochter gar nur bei
Fr. 1'000.- (2/3 x Fr. 1'500.-) lägen. Mit oder ohne Berücksichtigung des Untermietzinses
liegt der Differenzbetrag deutlich über 10 % des Grundbedarfs für einen
Zweipersonenhaushalt von Fr. 1'469.- (vgl. SKOS-Richtlinien Kap. 2.2). Die
Beschwerdeführerin verkennt, dass es bei der Durchsetzung von Maximalmietzinsen nicht
allein um die Beschränkung der Sozialausgaben der Gemeinwesen geht, sondern auch
darum, dass die Wohnkosten möglichst tief liegen, damit die Hilfeempfänger so bald wie
möglich wirtschaftlich wieder auf eigenen Beinen stehen können. Dies steht im hier zu
beurteilenden Fall umso mehr im Zentrum als die anrechenbaren Wohnkosten bereits auf
Fr. 1'400.- reduziert wurden und der Mietzins sehr hoch liegt. Daraus, dass die
Sozialkommission die zu hohen Wohnkosten in Verbindung mit einer Untermiete über
längere Zeit tolerierte, kann die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten, denn
mit der Senkung der Maximalmietzinsen hat sich die Situation verschärft. Ein Härtefall
beziehungsweise gesundheitliche oder persönliche Gründe, welche einen Umzug
unzumutbar erscheinen liessen, wurden weder von der Beschwerdeführerin geltend
gemacht noch sind solche ersichtlich. Der Beschwerdeführerin und ihrer Tochter wäre es im
Übrigen auch zumutbar, in eine günstigere Drei- oder Zweizimmerwohnung umzuziehen.
Die Weisung, eine Wohnung zu einem Mietzins bis Fr. 1'300.- zu suchen, ist demnach zu
bestätigen. Da weder die Sozialkommission noch der Bezirksrat einem allfälligen
Rechtsmittel die aufschiebende Wirkung entzogen haben und die Beschwerdeführerin ihren
Mietvertrag nun nicht mehr per Ende Juni 2008 kündigen kann, ist sie anzuweisen, diesen
auf den nächsten vertraglich vorgesehenen Termin ab Rechtskraft dieses Entscheids zu
kündigen.

E. 4
Die Beschwerdeführerin rügt sodann die Weisung, ihre Arbeitsfähigkeit beim
Vertrauensarzt abklären zu lassen (Verfahren VB.2008.00107).



E. 4.1
Die zuständige Sozialarbeiterin hatte der Sozialkommission eine Kürzung des
Grundbedarfs um Fr. 800.- für drei Monate beantragt, da die Beschwerdeführerin eine Frist
zur Meldung bei "Feinschliff" erneut nicht eingehalten habe und das Zeugnis ihres
behandelnden Arztes abgeändert worden sei; diese hätte folglich eine ihr angebotene
50 %–Stelle antreten können, wodurch sie in der Anfangsphase Fr. 800.- verdient hätte. Die
Sozialkommission erwog jedoch, dass die Arbeitsfähigkeit der Beschwerdeführerin vor
einer allfälligen Kürzung der wirtschaftlichen Hilfe durch den Vertrauensarzt verbindlich
abgeklärt werden müsse. Sollte die Beschwerdeführerin dieser Weisung nicht
nachkommen, so werde die wirtschaftliche Hilfe wegen fortgesetzter Verletzung der
Mitwirkungs- und Schadenminderungspflicht gekürzt. Der Bezirksrat erwog, die
Beschwerdeführerin habe sinngemäss gegen die Weisung, ihre Arbeitsfähigkeit beim
Vertrauensarzt innert gesetzter Frist abklären zu lassen, rekurriert. Die Beschwerdegegnerin
habe die Weisung, dass sich die Beschwerdeführerin innert gesetzter Frist zu einer
vertrauensärztlichen Untersuchung einzufinden habe, zu Recht erlassen; die Untersuchung
diene der Abklärung, welche Weisungen über die Aufnahme einer zumutbaren Arbeit
gegenüber der Beschwerdeführerin aufgrund ihres Gesundheitszustands und ihrer
Arbeitsfähigkeit in Betracht kämen. Es seien unterschiedliche Versionen eines
Arztzeugnisses vorgelegen. Die Beschwerdeführerin habe sich ohne sachlich
nachvollziehbaren Grund geweigert, die Entbindungserklärung vom Arztgeheimnis zu
unterschreiben. Diese wäre jedoch unerlässlich gewesen, zumal widersprüchliche Angaben
über ihre Arbeitsfähigkeit vorgelegen seien und die Beschwerdeführerin ihre
Arbeitsfähigkeit anders einzuschätzen scheine als ihr behandelnder Arzt. Die
Beschwerdeführerin führt aus, alle Ärzte, die sie in den USA und in der Schweiz untersucht
hätten, seien zum selben Schluss gelangt, dass die Schmerzen und die Schwellung ihres
Handgelenks vom übermässigen Gebrauch und ihren Wechseljahren kämen. Die
Informationen ihres Arztes seien persönlich, weshalb sie niemandem erlaube, mit ihrem
Arzt zu sprechen.

E. 4.2
Das Verhältnis zwischen dieser Weisung und derjenigen der Meldung zum Arbeitsantritt
(vgl. dazu I.C. und E. 5) ist unklar. Die zweite Weisung könnte so verstanden werden, dass
sie die erste ersetzt, nachdem diese nicht vollständig erfüllt wurde. Dafür spricht, dass beide
Weisungen die Frage der Arbeitsfähigkeit betreffen und bei Erlass der ersten Weisung
bezüglich Umfang und Dauer dieselbe Kürzung der wirtschaftlichen Hilfe erwogen wurde
wie sie bei Erlass der zweiten Weisung angedroht wurde. In diesem Fall würde sich die
Frage stellen, ob an der Beurteilung der ersten Weisung noch ein aktuelles
Rechtsschutzinteresse besteht. Dieselbe Frage stellt sich vor dem Hintergrund, dass die Frist
zur vertrauensärztlichen Untersuchung bereits abgelaufen ist und sich die
Beschwerdeführerin zum Vertrauensarzt begab – wenn auch unter Verweigerung der
Entbindung ihres behandelnden Arztes von der Schweigepflicht. Dies kann jedoch offen
bleiben, da die entsprechende Beschwerde – wie im Folgenden zu zeigen sein wird –
ohnehin abzuweisen ist. Der Bezirksrat ging zu Recht davon aus, dass die
Beschwerdeführerin lediglich gegen die Weisung rekurrierte, sich vom Vertrauensarzt
untersuchen zu lassen. Auch die vorliegende Beschwerde VB.2008.00107 richtet sich nur
gegen die genannte Weisung, nicht jedoch gegen die Androhung der Kürzung der
wirtschaftlichen Hilfe. Auf einen Rekurs bzw. eine Beschwerde gegen die



Kürzungsandrohung könnte ohnehin nicht eingetreten werden, da eine solche eine
verfahrensleitende Anordnung darstellt, die keinen später nicht wieder behebbaren Nachteil
zur Folge hat. Sie ist im Gegensatz zur Kürzung selbst nicht anfechtbar (RB 1998 Nr. 34).
Der Sozialbehörde lag zunächst eine Kopie des Zeugnisses des behandelnden Arztes vom
30. Oktober 2007 vor, welches keine Angaben zum Arbeitsunfähigkeitsgrad enthielt und
eine unvollständige Anmerkung enthielt. Die daraufhin vom Arzt angeforderte Faxkopie
des Originals bescheinigte eine fünfzigprozentige Arbeitsunfähigkeit vom 30. Oktober bis
14. November 2007 für Handarbeit und bezeichnete übrige Arbeit als problemlos.
Schliesslich stellte derselbe Arzt am 22. November 2007 ein weiteres Zeugnis lautend auf
hundertprozentige Arbeitsunfähigkeit vom 30. Oktober bis 30. November 2007 aus.
Angesichts dieser sich widersprechender Arztzeugnisse ist nicht zu beanstanden, dass die
Sozialbehörde eine vertrauensärztliche Untersuchung der Arbeitsfähigkeit anordnete. Diese
steht in direktem Zusammenhang mit der Frage, ob der Beschwerdeführerin eine
fünfzigprozentige Tätigkeit bei "Feinschliff" im betroffenen Zeitraum zugemutet werden
konnte oder nicht. Die Beschwerdeführerin kann im Hinblick auf die sie treffende
Mitwirkungspflicht verpflichtet werden, sich einer vertrauensärztlichen Untersuchung zu
unterziehen. Dazu gehört auch die Entbindung des behandelnden Arztes von der
Schweigepflicht gegenüber dem Vertrauensarzt. Demnach ist die Beschwerde
VB.2008.00107 abzuweisen.

E. 5
Schliesslich fordert die Beschwerdeführerin, sie sei wegen ihrer Beschwerden an den
Händen von der Teilnahme an "Feinschliff" zu dispensieren (Verfahren VB.2008.00109).

E. 5.1
Die Sozialkommission führte aus, die Beschwerdeführerin sei zwar äusserlich der Auflage
zur vertrauensärztlichen Untersuchung nachgekommen, habe die eigentliche Untersuchung
aber durch Verweigerung der Unterschrift für die Entbindung von der ärztlichen
Schweigepflicht verhindert. Aufgrund fortgesetzter mangelnder Kooperationsbereitschaft
und fehlender Integrationsanstrengungen der Beschwerdeführerin werde ihr eine letzte Frist
bis am 14. Januar 2008 angesetzt, um sich für den Arbeitsantritt zu melden. Im Sinne des
Kindeswohls werde ihr im Unterlassungsfall der Grundbedarf lediglich für drei Monate um
Fr. 800.- (erzielbarer Lohn bei "Feinschliff") gekürzt. Der Bezirksrat erwog, die
Beschwerdeführerin sei gemäss Arztzeugnis vom 11. Dezember 2007 spätestens seit
1. Dezember 2007 nicht mehr arbeitsunfähig gewesen. Die Arbeit sei der
Beschwerdeführerin ohne Weiteres zumutbar, zumal die Tätigkeiten des Arbeitseinsatzes
ihren Fähigkeiten und Defiziten in einem weiten Ausmass entgegenkämen. Die
Beschwerdeführerin habe kein Wahlrecht zwischen vorrangigen Hilfsquellen und müsse
ihre Arbeitskraft verwerten; sie sei zu Recht angewiesen worden, sich innert gesetzter Frist
bei "Feinschliff" für den Arbeitsantritt zu melden. Der angedrohte Kürzungsumfang sei
zulässig, da sich die Beschwerdeführerin geweigert habe, einen entsprechenden Lohn zu
erzielen durch eine Arbeit, welche ihr möglich sowie zumutbar sei und konkret zur
Verfügung stehe. Die Beschwerdeführerin hatte vor dem Bezirksrat lediglich geltend
gemacht, sie habe nie einen Vertrag mit "Feinschliff" unterzeichnet und könne die Arbeit
nicht machen. Im vorliegenden Verfahren stellt sie sich auf den Standpunkt, sie habe
herausgefunden, dass es viel Handwerk sei (Näh- und Schneiderarbeit). Sie habe Probleme
mit den Händen und Gelenken, welche schwellen und Schmerz verursachen könnten.
Unterdessen habe sie einen Vertrag über eine andere Arbeit unterschrieben.



E. 5.2
Die Beschwerde VB.2008.00109 richtet sich nur gegen die Weisung betreffend Teilnahme
am Programm des "Feinschliff", nicht aber gegen die Kürzungsandrohung. Auf eine
Beschwerde gegen die Kürzungsandrohung könnte wiederum nicht eingetreten werden (vgl.
dazu E. 4.2). Auf diesen Punkt ist der Bezirksrat zu Unrecht eingetreten. Mangels
Entbindung ihres behandelnden Arztes von der Schweigepflicht konnte der Vertrauensarzt
die Arbeitsfähigkeit der Beschwerdeführerin nicht untersuchen. Dadurch missachtete die
Beschwerdeführerin die Weisung, sich einer vertrauensärztlichen Untersuchung zu
unterziehen, denn dazu gehört auch die Entbindung des behandelnden Arztes von der
Schweigepflicht gegenüber dem Vertrauensarzt. Die genannten Arztzeugnisse bescheinigen
eine Arbeitsunfähigkeit maximal bis Ende November. Spätestens ab 1. Dezember 2007 war
die Beschwerdeführerin demnach wieder hundertprozentig arbeitsfähig. Dies wird durch
das Schreiben des behandelnden Arztes an die Sozialberatung vom 11. Dezember 2007
bestätigt, wobei dort festgehalten wird, eine belastende Feinarbeit mit den Händen sollte
noch gemieden werden, da es sonst zu einer erneuten Schmerzexacerbation im Bereich der
Hände kommen könne; eine Arbeit wurde ausdrücklich als zumutbar bezeichnet. Auch ein
am 9. Mai 2008 – mithin nach Erlass der angefochtenen Weisung – ausgestelltes
Arztzeugnis bestätigt, dass es der Beschwerdeführerin möglich sei, im Verkauf 100 % zu
arbeiten, als Näherin sollte sie jedoch nicht arbeiten. Aus den Akten geht nicht klar hervor,
worin die der Beschwerdeführerin bei "Feinschliff" offerierte Arbeit besteht. Es scheint sich
um eine Tätigkeit im Textilbereich zu handeln. Gemäss Leistungsbericht des "Feinschliff"
habe die Beschwerdeführerin während der Abklärungszeit mehrere Stunden genäht und
Modelle entworfen. Das Ziel sei, dass die Beschwerdeführerin ihre eigenen Ideen
einbringen und umsetzen könne. Bei nachgewiesener Teamfähigkeit könnte man sie als
Verkäuferin einsetzen, die Aufträge für "Feinschliff" akquiriert. Demnach scheint die
angebotene Tätigkeit nicht primär in manueller Arbeit zu bestehen, sondern mehr im
Bereich Design und Verkauf anzusiedeln zu sein. Es handelt sich folglich um eine der
Beschwerdeführerin zumutbare Tätigkeit. Davon durfte die Beschwerdegegnerin umso
mehr ausgehen, als die Beschwerdeführerin bei der vertrauensärztlichen Untersuchung
nicht kooperierte. Die Weisung, sich bis spätestens 14. Januar 2008 bei "Feinschliff" zu
melden, war der Beschwerdeführerin demzufolge zumutbar. Zwischenzeitlich hat die
Beschwerdeführerin eine Stelle als Business Managerin im Schmuckverkauf gefunden,
welche ihr jedoch per 22. April 2008 wieder gekündigt wurde. Die Beschwerde
VB.2007.00109 ist demnach abzuweisen.

E. 6
Zusammengefasst sind die drei Beschwerden abzuweisen. Die Beschwerdeführerin ist
anzuweisen, den Mietvertrag auf den nächsten vertraglich vorgesehenen Termin ab
Rechtskraft dieses Entscheids zu kündigen. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen, aufgrund ihrer offenbar angespannten finanziellen
Situation hingegen massvoll zu bemessen (§ 13 Abs. 2 in Verbindung mit § 70 VRG;
Kölz/Bosshart/Röhl, § 13 N. 10). Demgemäss entscheidet der Einzelrichter :
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